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5.4.3 Bäume III. Wuchsordnung (> 6m)  
 

Crataegus monogyna  (Eingriffeliger Weißdorn) 
Frangula alnus   (Faulbaum) 
Malus sylvestris  (Holzapfel) 
Prunus padus   (Trauben-Kirsche) 
Rhamnus cathartica  (Echter Kreuzdorn) 
Salix caprea   (Sal-Weide) 
Salix viminalis   (Korb-Weide) 
Sorbus aucuparia  (Eberesche) 
Taxus baccata  (Gemeine Eibe) 
 
Obstbäume in Sorten, Halbstamm 

 
 
5.4.4 Strauchgehölzpflanzung Pflanzqualität: 2 x v.Str. 4-5 Triebe, H 60-100 cm       

 
Amelanchier ovalis   (Felsenbirne) 
Berberis vulgaris   (Berberitze) 
Cornus mas  (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea  (Hartriegel) 
Corylus avellana  (Hasel)  
Euonymus europaeus  (Pfaffenhütchen) 
Ligustrum vulgare   (Gemeiner Liguster) 
Lonicera xylosteum   (Rote Heckenkirsche) 
Prunus spinosa   (Schlehdorn) 
Rosa arvensis    (Feld-Rose) 
Rosa glauca    (Hecht-Rose) 
Rosa canina   (Hunds-Rose) 
Sambucus nigra  (Schwarzer-Holunder) 
Sambucus racemosa –  (Trauben-Holunder) 
Salix aurita    (Ohr-Weide) 
Salix cinerea    (Grau-Weide) 
Salix nigricans    (Schwarz-Weide) 
Salix purpurea    (Purpur-Weide)  
Ribes in Arten    (Johannisbeere, Stachelbeere in Arten) 
Viburnum lantana  (Wolliger Schneeball) 
Viburnum opulus  (Gewöhnlicher Schneeball)    

 
 
5.5 Pflanzpflicht und Fristsetzung 

Die zu pflanzenden Bäume sind dauerhaft durch Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen zu erhalten 
und zu pflegen. Im Falle des Absterbens sind Neuanpflanzungen entsprechend der abgestorbenen 
Bestände vorzunehmen.  

 
5.6 Die Gehölzpflanzungen auf den einzelnen Grundstücken sind spätestens in der auf die 

Bezugsfertigkeit des jeweiligen Gebäudes folgende Pflanzperiode (Herbst/Frühjahr) durchzuführen. 
Etwaige Ausfälle sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode nachzupflanzen. 

 
 
6 Freiflächengestaltung 

Die Außenanlagen sind bis spätestens einem Jahr nach Bezugsfertigkeit anzulegen, dabei sind 
Freiflächen zu begrünen, Schottergärten werden nicht zugelassen.  

 
 
7 Artenschutz 
 
7.1 Außenbeleuchtung: 

Im Sinne von §41a BNatSchG sowie Art. 11a BayNatSchG sind zu errichtende Beleuchtungen an 
Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete 
oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln 
zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen 
Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. Hierzu sind abgeschirmte Leuchtentypen mit 
gezielter Lichtlenkung („Full-Cut-Off-Lampen“) zu verwenden. Auf Bodeneinbau-strahler sowie Him-
melstrahlen ist zu verzichten. Reinweißes Licht mit Wellenlängen unter 540 nm und > 2.700 K ist zu 
vermeiden. Dauerhafte Beleuchtungen sind nur auf Arbeitszeiten beschränkt zulässig, für Beleuch-
tungen außerhalb dieser sind Bewegungsmelder zu verwenden. 

 

Ausgleichfläche außerhalb des Geltungsbereichs:  (vgl. Umweltbericht Kapitel Nr. 4.2.2) 

 
Standort: FlNr. 194 Tfl., Gmk. Bachmehring 
Maßnahme: Herstellung von extensiv genutztem, artenreichem Grünland (G212) und einer  

mäßig artenreichen Hochstaudenflur (K123) entlang des Weihergrabens 
Umfang: 1.040 m² / 4.960 Wertpunkte 

 
5.2 Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist, zusätzlich zu den Pflanzgeboten mit Planzeichen, min-

destens ein Laubbaum II. oder III. Wuchsordnung nach Artenliste C 5.4 zu pflanzen. Zulässig sind auch 
starkwüchsige Obstbäume als Hochstamm. Ausfälle sind zu ersetzen. 

 
5.3       Auf jedem Baugrundstück ist je angefangene 200 m² Grundstücksfläche ein Strauch aus der  
            Artenliste (C 5.4.4) zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Ausfälle sind in gleicher Art zu ersetzen. 
 
 
5.4 Artenliste 

Die folgende Artenauswahl ist für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen verbindlich  
(in Klammern die Angabe der Mindestqualität).  

 
5.4.1  Bäume I. Wuchsordnung (>15 m)  

 
Pflanzqualität: Hochstamm (Sol. 3 x v. mit Ballen, StU. 16-18) 
 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 
Quercus petraea  (Trauben-Eiche) 
Quercus robur  (Stiel-Eiche) 
Tilia cordata  (Winter-Linde) 
Tilia platyphyllos  (Sommer-Linde)    
Ulmus carpinifolia  (Feld-Ulme) 
Ulmus glabra   (Berg-Ulme) 
 

5.4.2 Bäume II. Wuchsordnung (>10m)  
 

Pflanzqualität: Hochstamm (HS), Stammbusch (StB) StU 14-16 cm oder Heister 2xv. 150-200 cm  
Acer campestre   (Feld-Ahorn) 
Alnus glutionosa  (Schwarz-Erle) 
Alnus incana  (Grau-Erle) 
Betula pendula  (Hänge-Birke) 
Carpinus betulus  (Hainbuche) 
Populus tremula  (Zitter-Pappel) 
Prunus avium   (Vogelkirsche) 
Pyrus pyraster   (Wildbirne) 
Salix alba  (Silber-Weide) 
Sorbus aria  (Mehlbeere) 
 
Standortgerechte Obstbäume (HS) regionaltypischer Sorten, Hochstamm 
 

BEBAUUNGSPLAN "Bachmehring - Südwest"  
 
Die Gemeinde Eiselfing erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),  
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO),  
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO),  
der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts (PlanzV),  
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),  
in der jeweils zum Datum des Satzungsbeschlusses letztgültigen Fassung diesen Bebauungsplan als 
Satzung. 
 
 
 
A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN  
 
1 Geltungsbereich    
 
   Geltungsbereich des Bebauungsplans    
 
 
2 Art der baulichen Nutzung 
 
     WA  Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO    
    
 
3 Maß der baulichen Nutzung 
 
3.1       0,25 Grundflächenzahl (z.B. GRZ = 0,25)  
    
3.2        II  Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (z.B. 2 Vollgeschosse) 
 
3.3          WH 5,70 Höchstmaß der baulichen Anlage (z.B. Wandhöhe WH= 5,70 m) 
 
 
4 Baugrenzen, Bauweise    
 
4.1   Baugrenze 
 
4.2   offene Bauweise  
 
4.3   nur Einzelhäuser zulässig 
 
4.4   nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
 
4.5   nur Hausgruppe zulässig 
 
 
5 Verkehrsflächen 
 
5.1   Straßenbegrenzungslinie  
 
 
5.2   Straßenverkehrsfläche (öffentlich) 
     
 
 
6  Grünordnung 
 
6.1   Einzelbaum I. oder II. Wuchsordnung zu pflanzen (gemäß C 5.4.1 / 5.4.2) 
 
 
6.2 Einzelbaum III. Wuchsordnung entlang der Erschließungsstraße zu pflanzen 

(gemäß C 5.4.3), der Standort kann geringfügig verschoben werden 
 
6.3   Baum Bestand, zu erhalten 
  

6.4   Hecke Bestand, zu erhalten 
  
 
6.5 private, nicht einzufriedende Flächen als Vorgartenzone mit Hauszugang,  

KFZ- Stellplätze und Garagenzufahrt 
 
6.6 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), Herstellung einer 
Streuobstwiese mit extensiv genutztem Grünland (sh. Umweltbericht) 

 
6.7    Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Obstbäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 

Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB), Herstellung und Pflege von Obstbaumreihe mit 
extensiv genutztem Grünland (vgl. Umweltbericht Kapitel Nr. 4.1.2), Die Errichtung 
baulicher Anlagen im Bereich der gekennzeichneten Fläche ist unzulässig. 

 
          
7 Sonstige Planzeichen    
 
7.1               Firstrichtung zwingend 
 
7.2   Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss (z.B. 473,0 m üNHN) 
    
7.3        8  Maßangabe in Metern (z.B. 8,0m) 
 
7.4 Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes gem. § 16 Abs. 5 

BauNVO 
 
7.5       Ga  Umgrenzung von Flächen für Garagen  
 
 
7.6   Stellplätze privat 
 
 
7.7   Bauverbotszone 10 m 
 
 
7.8   Sickergraben 
 
 
 
 
B HINWEISE  DURCH PLANZEICHEN  
 
1     197  bestehende Flurstücksnummer (z.B. 197) 
 
2   bestehende Grundstücksgrenze 
 
3   vorgeschlagene Grundstücksgrenze 
 
4   aufzuhebende Grundstücksgrenze 
 
5   Höhenlinien bestehendes Gelände (z.B.481,00 m üNHN) 
 
6   Nummerierung der Parzellen (z.B. Parzelle 1) 
 
7   Zufahrt Garage  
 
8   bestehende Haupt- / Nebengebäude mit Hausnummer (z.B. Haus Nr. 10) 
 
9   Höhenkote OK Schachtdeckel (z.B. 480,73 m üNHN) 
 
10   Lage Hydrant 
 
11   Abbruch Gebäude      
 

3 Schutz des Oberbodens 
Bodenarbeiten, insbesondere der Schutz des Oberbodens sind nach DIN 18915 durchzuführen. Bei 
allen Baumaßnahmen ist der Oberboden so zu schützen und zu pflegen, dass er zu jeder Zeit ver-
wendungsfähig ist. Oberbodenmieten sind flächig mit einer Decksaat zu versehen. 
 
Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbesondere des 
Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden ge-
trennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und einer möglichst 
hochwertigen Nutzung zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei die DIN  18915 und DIN 19731. 
Das Merkblatt „Bodenkundliche Baubegleitung – Leitfaden für die Praxis“ des Bundesverbandes Bo-
den e.V., sowie die Hinweise in der DIN 19639 sind zu beachten.  

 
 
4 Geologie, Geotechnik und Baugrund   

Für die Erschließung und die Einzelgrundstücke wird ein Bodengutachten erstellt. Die weitere Erkun-
dung des Baugrundes obliegt aber grundsätzlich dem Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf auch 
gegen auftretendes Grundwasser sichern muss.  

 
Wird beim Baugrubenaushub Grundwasser angetroffen, sodass eine Bauwasserhaltung stattfinden 
muss, ist vorab beim Landratsamt eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 15 
bzw. 70 (Erlaubnis mit Zulassungsfiktion) Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen.   

 
Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, 
Baugrubensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung empfohlen.  

 
 
5 Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Land-
ratsamt Rosenheim zu benachrichtigen (Mittteilungspflicht gem. Art 2 BayBodSchG).      
  

 
6 Niederschlagswasser     

Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) einzuhalten. Soll von der 
TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen. Das Arbeitsblatt DWA-
A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu be-
achten. (Merkblatt DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser). 

 
 
7 Starkniederschläge 

Sturzfluten als Folge von Starkniederschlägen können grundsätzlich überall auftreten. Die oftmals 
kostenintensiven Auswirkungen einer Sturzflut können jedoch bereits durch fachgerechte Planungen 
und angepasste Bauweisen verringert, teilweise sogar beherrscht werden. Die Planer und Bauherren 
sollten sich über die Broschüre des BBK „Empfehlungen bei Sturzfluten“ weitergehend informieren. 
Dort sind die baulichen Aspekte einer wasserdichten Ausführung behandelt.  
 
Zur Vermeidung evtl. Folgeschäden aus möglichen Extremniederschlägen wird allen Bauherren emp-
fohlen, die Gartengestaltung so vorzunehmen, dass der Abfluss des Niederschlagswassers vom Ge-
bäude weg orientiert ist. Wohngebäude und Garagen sollten so errichtet werden, dass zwischen den 
Baukörpern das Oberflächenwasser ungehindert ablaufen kann.   

 
Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude sollte mindestens 25 cm 
über der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen. Die Gebäude sind bis zu 
dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und auftriebssicher, dies gilt auch für Keller-
öffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Installationsdurchführungen etc.). Auf eine wassersensible Ge-
bäudeplanung ist zu achten. Ebenfalls ist § 37 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu berücksich-
tigen.  

 
Wassersensible Siedlungsentwicklung (bayern.de) - Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und 
klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern;    
(http://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible siedlungsentwick-
lung/index.htm)   

 
Auf die Möglichkeit zum Abschluss einer Elementarschaden-Versicherung und die Empfehlungen der 
„Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums“ wird ergänzend hingewiesen.  
 

Ist dies im Einzelfall nicht möglich, sind die betroffenen Schlafräume zur Sicherstellung ausreichend 
niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen, schallgedämmten, automatischen Belüftungsführun-
gen/systemen/anlagen auszustatten. Deren Betrieb muss auch bei vollständig geschlossenen Fens-
tern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können auch an-
dere bauliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese schallschutztechnisch gleichwer-
tig sind. 

.  Abb. 10.2   
 
 
10.3 Tiefgaragenrampen sind vollständig zu umbauen. Die Einhausungen sind innen schallabsorbierend 

auszuführen. Tore und die zugehörigen Öffnungsmechanismen (z.B. Schlüsselschalter) sind im unte-
ren Rampenbereich anzuordnen. Tiefgaragentore müssen mittels Funksteuerung geöffnet werden 
können. Regenrinnen sind ebenfalls am unteren Rampenende anzuordnen oder lärmarm (z.B. mit ver-
schraubten Gusseisenplatten) auszubilden. 

 
 
 
D HINWEISE DURCH TEXT  
 
1  Bodenfunde   

Eventuell auftretende Bodenfunde bei der Realisierung der Bauarbeiten unterliegen der Meldepflicht 
nach Art. 8 BayDSchG und müssen dem Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden. Die 
aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 
2  Bodendenkmäler  

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 BayDSchG der Meldepflicht 
an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 

 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder 
an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 

2.4.5 Fensterläden und Balkongeländer sind in Holz auszuführen. Für Fenster und Türen sind sämtliche 
Materialien zulässig.   

 
2.5 Nutzung der Sonnenenergie 

Auf den Dächern sind Photovoltaik- und thermische Solaranlagen zulässig, diese sind in die Dach-
fläche zu integrieren oder in gleicher Neigung auf das Dach zu montieren. Aufgeständerte Anlagen 
werden nicht zugelassen. Die Elemente müssen in der Fläche ein Rechteck ausbilden, Umzahnung 
von Kaminen, Dachflächenfenstern und Quergiebeln sind unzulässig. Beispiel: 

 

unzulässig:   zulässig: 

  
 Gebäudeunabhängige Solaranlagen werden nicht zugelassen.  
 
 
3 Garagen, Stellplätze, Nebengebäude 
 
3.1 Die Anzahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der zum Zeitpunkt des Bauantrags  

geltenden aktuellen Stellplatzsatzung der Gemeinde Eiselfing.  
3.2 Stellplätze und Zufahrten sind wasserdurchlässig auszubilden in Form von Fugenpflaster, Rasengit-

tersteinen, wassergebundener Wegedecke oder Schotterrasen. Ausgenommen sind Flächen, die 
durch andere Rechtsvorschriften wasserundurchlässig ausgebildet sein müssen. 

3.3 Pro Parzelle wird jeweils 1 Nebengebäude mit max. 30 m³ Brutto-Rauminhalt auch außerhalb der 
Baugrenzen zugelassen (außer in den Flächen nach Planzeichen A 6.6). 

3.4    Tiefgaragenabfahrten inkl. Einhausungen sind außerhalb der Baugrenzen als Grenzbebauung  
zulässig. 

 
 
4 Grundstückseinfriedungen 
 
4.1 Entlang öffentlicher Straßen und Wege sind nur senkrechte Holzzäune (Bretter, Latten-, Stangen- 

und Staketenzäune) bis zu einer Höhe von max. 1,20 m über OK Gelände zulässig. An den sonsti-
gen Grundstücksgrenzen sind auch Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von 1,0 m über OK Ge-
lände möglich.  

Einfriedungen in Form von Mauern und Steingabionenwänden sowie mit diesen Einfriedungen ver-
gleichbare Einfriedungen sind unzulässig.  
 

 
4.2 Alle Einfriedungen sind mit mindestens 15 cm Bodenfreiheit herzustellen. 
 
4.3  Fundamente von Zaunsäulen sind nur als Einzelfundamente zulässig.  
 
4.4 Hecken sind ausschließlich aus heimischen Gehölzen nach Artenliste C 5.4 und nur bis zu einer 

Höhe von 1,80 m zulässig. Zur Grundstücksgrenze ist ein Pflanzabstand von mind. 0,5 m einzuhal-
ten.   

 
 
5 Grünordnung 
5.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Der erforderliche Ausgleichsbedarf im Umfang von insgesamt 6.559 Wertpunkten für den Eingriff in 
Natur und Landschaft wird auf folgenden Flächen erbracht: 

Ausgleichsfläche im Geltungsbereich:   (vgl. Umweltbericht Kapitel Nr. 4.2.1) 

Standort: FlNr. 255 Tfl., Gmk. Bachmehring 
 

Maßnahme: Herstellung von extensiv genutztem, artenreichem Grünland (G212) und Pflanzung  
von Obstbäumen (B313) 

Umfang:  250 m² / 1.620 Wertpunkte 
 
Die Ausgleichsfläche ist rechtlich (z.B. durch einen städtebaulichen Vertag) zu sichern und dem 
Landesamt für Umwelt (LfU) zur Erfassung im Ökoflächenkataster zu melden. 
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7.2 Lichtschächte und ähnliche Bauteile sind so auszuführen, dass diese keine Fallen für Kleintiere, 
Reptilien und Amphibien darstellen (z.B. Abdeckungen oder Fluchtmöglichkeiten).  

 
7.3 Schutz vor Vogelschlag: 

Zum Schutz vor Vogelschlag sind große Glasflächen sowie „Über-Eck-Verglasungen“ möglichst zu 
vermeiden. Verwendung alternativer, lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien (z.B. halb-
transparente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Siebdrucke, farbige 
Folien). Es ist Fensterglas mit einem möglichst geringen Außenreflexionsgrad zu verwenden (max. 
15%). UV-Methoden und Greifvogelsilhouetten gelten nicht als ausreichend wirksam. 

 
 
8 Geländemodellierung 

Höhenunterschiede sind vorzugsweise als natürliche Böschungen auszubilden und in ihrer Lage und 
Höhe dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. Stützmauern bis 50 cm Höhe werden allgemein 
zugelassen. Die Geländemodellierung ist im Bauantrag einzutragen (natürliches / geplantes Gelän-
de). 

 
9 Umgang mit Niederschlagswasser  

In der Ausgleichsfläche am Rande des Baugebietes ist eine Versickerungsfläche festgesetzt.  
 
 
10 Immissionsschutz  
 
10.1 Schutzbedürftige Frei- und Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen und Balkone), die im Anschluss an 

die in Abb. 10.1 rosa gekennzeichneten Fassaden entstehen, sind durch geeignete, bauliche Lärm-
schutzmaßnahmen (z.B. erhöhte Brüstungen, Loggien usw.) so abzuschirmen, dass der tagsüber 
(6:00 bis 22:00 Uhr) geltende Immissionsgrenzwert IGWWA,Tag = 59 dB(A) der 16. BImSchV eingehal-
ten wird.  

  

 Abb. 10.1   
 
 

10.2 Wohnungsgrundrisse sind so zu organisieren, dass in den in Abbildung 10.2 rot gekennzeichneten 
Fassaden keine zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile (Fenster, Türen) zu liegen kommen, die zur 
Belüftung von dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräumen (z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) not-
wendig sind.  

 

8 Emissionen 
Bei der Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flächen ist mit Geruch, Lärm und 
Staub aufgrund der Pflege, Düngung und Ernte zu rechnen. Das umfasst auch die Ausbringung von 
Gülle/ Mist. Die Erntearbeiten können auch zu spätabendlichen Uhrzeiten erfolgen. Dies ist zu dul-
den.  

 
 
9 Immissionsschutz 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Planungsgebiet im Einwirkungsbereich von 
Straßenemissionen befindet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Luftschalldämmungen der Außenbauteile von schutzbedürfti-
gen Aufenthaltsräumen den Mindestanforderungen der zum Zeitpunkt des Bauantrags bauaufsicht-
lich eingeführten Fassung der DIN 4109-1 genügen müssen. Der Nachweis der Einhaltung dieser An-
forderungen ist im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens bzw. Genehmigungsfreistel-
lungsverfahrens durch den Bauwerber zu führen. 
 
Bei der Planung und Installation von Klimageräten, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-
Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und Geräten sind die Vorgaben aus dem 
LAI "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" ergebende 
Mindestabstände zur benachbarten Wohnbebauung zu beachten. Der Leitfaden ist zu beziehen unter  
www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_ger
aete_1588594414.pdf . 

 
 Eventuelle Forderungen auf die Erstattung von Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbau-

lastträger können gemäß Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSch R97) durch den Eigentümer nicht 
geltend gemacht werden.   

 
 
10 Artenschutz 

Der Abbruch der Bestandsgebäude sowie die Durchführung von erforderlichen Fällarbeiten sind  
außerhalb der Vogelbrutzeit sowie außerhalb einer möglichen Sommerquartiers- oder Wochenstu-
bennutzung durch Fledermäuse im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar (§39 Abs. 5 Nr. 2 
i.V.m. §44 Abs.1 BNatSchG) durchzuführen.  

 
Vor Durchführung der Fällarbeiten sind die Bestandsgehölze durch eine fachkundige Person auf das 
mögliche Vorkommen geschützter Arten zu kontrollieren. 

 
Vor Durchführung der Abbrucharbeiten sind die Bestandsgebäude durch eine fachkundige Person 
auf das mögliche Vorkommen streng geschützter Arten (§44 BNatSchG) der Artengruppen Fleder-
mäuse, Bilche, Wespen oder Brutvögel zu kontrollieren und entsprechend zu dokumentieren. Ein  
artenschutzfachliches Gutachten ist der zuständigen unteren Naturschutzbehörde mit dem Bauantrag 
vorzulegen. 

 
 

 
E VERFAHRENSVERMERKE  
 
1  Der Gemeinderat der Gemeinde Eiselfing hat in der Sitzung vom 14.11.2023 die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Bachmehring Südwest“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 21.02.2024 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Billigung des Vorentwurfs in der Fassung vom 06.02.2024 erfolgte durch 
den Gemeinderat am 06.02.2024, dies wurde am 21.02.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
2  Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans „Bachmehring Südwest“ in der Fassung vom 06.02.2024 
hat in der Zeit vom 29.02.2024 bis 02.04.2024 stattgefunden. 
 
3 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans „Bachmehring Südwest“ in der Fassung vom 06.02.2024 hat 
in der Zeit vom 29.02.2024 bis 02.04.2024 stattgefunden. 
 
4 Der Entwurf des Bebauungsplans „Bachmehring Südwest“ mit Begründung und Umweltbericht in der 
Fassung vom 04.06.2024 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.06.2024 bis 26.07.2024 im 
Internet veröffentlicht und öffentlich ausgelegt. 
 

5 Zum Entwurf des Bebauungsplans „Bachmehring Südwest“ mit Begründung in der Fassung vom 
04.06.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 26.06.2024 bis 26.07.2024 beteiligt. 

 
6 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.10.2024 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 i. V. mit § 4a Abs. 3 BauGB verkürzt in der Zeit vom 
11.10.2024 bis 28.10.2024 beteiligt. 
 
7 Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.10.2024 wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 i. V. mit § 4a Abs. 3 BauGB verkürzt in der Zeit vom 11.10.2024 bis 28.10.2024 öffentlich ausgelegt. 
 
8 Satzungsbeschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eiselfing hat mit Beschluss vom 05.11.2024 den Bebauungsplan 
„Bachmehring Südwest“ mit Begründung in der Fassung vom 05.11.2024 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. 
 
Eiselfing, den  ___________ 

Siegel 
 
_______________________________ 
Erster Bürgermeister Georg Reinthaler 
 
9 Ausgefertigt: 
Eiselfing, den  ___________ 

Siegel 
 
_______________________________ 
Erster Bürgermeister Georg Reinthaler   
 
10 Bekanntmachung: 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Bachmehring Südwest“ mit Begründung und Umweltbericht 
wurde am _________ gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Der Bebauungsplan „Bachmehring Südwest“ mit Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den 
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Eiselfing, den  ___________ 
        Siegel 
 
_______________________________       
Erster Bürgermeister Georg Reinthaler     

C FESTSETZUNGEN  DURCH TEXT  
 
1 Art und Maß der baulichen Nutzung  
 
1.1 Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

festgesetzt. Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 u. 3, sowie § 4 (3) BauNVO werden nicht zugelas-
sen.  

 
1.2 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die festgesetzte Grundflächenzahl, die Zahl der maximal 

zulässigen Vollgeschosse, sowie die Festsetzung der Wandhöhen bestimmt. 
 

1.3 Die zulässige Grundfläche darf für Garagen, Stellplätze und deren Zufahrten um bis zu 75% über-
schritten werden. Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl bei der Parzelle 1 ist bis 
zu 150% für Tiefgaragen zulässig. 
 
Die in Planzeichen A 6.6 festgesetzte Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB darf zur Ermittlung 
der maximal zulässigen Grundfläche herangezogen werden. 

 
1.4 Die festgesetzte maximale Wandhöhe wird bestimmt durch den Abstand von der Oberkante des 

Fertigfußbodens des Erdgeschosses mit dem traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut.  
 

1.5 Maximal zulässige Wohneinheiten (WE): Parzelle 1:  10 WE    
       Parzelle 2: 6 WE 

        Parzelle 3-6: je 2 WE 
   
1.6 Für die Bemessung der Abstandsfläche gilt Art. 6 der Bayrischen Bauordnung (BayBO).  
 
 
2 Gestaltung der Gebäude    
 
2.1 Form der Baukörper 

Hauptgebäude müssen eine deutlich erkennbare rechteckige Grundrissform aufweisen. Das Ver-
hältnis Hausbreite zu Hauslänge muss mindestens 1:1,3 betragen.  
Vor- und Rücksprünge bis 1,25 m sind zulässig. 

 
2.2  Dachform, Dachneigung, Firstrichtung und Dacheindeckung 
 
2.2.1 Allgemein zulässig sind Satteldächer mit einer Dachneigung (DN) von 10°- 25°. 
   
2.2.2 Für die geneigten Dächer wird eine Dachziegel- oder Dachpfannendeckung festgesetzt. Die Dach-

eindeckung ist in Rot, Braun oder Grautönen auszuführen.  
 
 
2.3  Dacheinschnitte, Dachgauben, Quergiebel  
2.3.1 Dachgauben und Dacheinschnitte werden nicht zugelassen.  
 
2.3.2 Quergiebel sind zulässig, sofern sie 1/3 der Fassadenlänge nicht überschreiten. Der First des Quer-

giebels muss mindestens 60 cm unterhalb des Hauptfirstes liegen. Pro Gebäude, Gebäudeteil bzw -
flügel bei L- / U-förmigen Bauten, wird ein Quergiebel zugelassen. 

 
 
2.4 Fassadengestaltung    
2.4.1 Für die Außenwände der Gebäude werden Putzflächen oder Holzverkleidungen festgesetzt. Putz-

fassaden sind in ruhiger Oberflächenstruktur auszubilden. Gebäude in Holzbauweise werden eben-
falls zugelassen. 

2.4.2 Der Anstrich von Putzflächen hat hellfarbig (gebrochenes weiß) zu erfolgen. Holzflächen und Holztei-
le sind in hellen Braun- oder Grautönen bzw. farblos zu lasieren oder unbehandelt zu lassen.  

2.4.3 Außenwände mit reflektierenden Oberflächen, sowie in Signal- oder Leuchtfarben sind unzulässig. 
2.4.4 Verkleidungen aus Blech, Kunststoff oder sonstigen ortsunüblichen Materialien sind unzulässig. 


